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Mitteilung 
 
Bezahlter Bildungsurlaub – Schuljahr 2022/2023 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sekretariaten, 
 
anbei wird das Dekret der Landesschuldirektorin betreffend die Genehmigung der bezahlten Bildungsurlaube 
für das Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsvertrag aller Schulstufen für das Schuljahr 
2022/2023 übermittelt. 
 
Dieses Dekret enthält die endgültige Rangliste, die infolge der eingegangenen Eingaben, Verzichtserklärun-
gen sowie infolge der Korrektur materieller Fehler erneuert bzw. ausgebessert worden ist.  
 
Die für das heurige Schuljahr effektiv gewährten Unterrichtsstunden an Bildungsurlaub können aus der rechten 
Spalte der Rangliste (grün markiert) entnommen werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 5, Absatz 6, 7 und 8 des Dezentralen Landeskollektivvertrages 
vom 05.08.2021 der Bildungsurlaub sowohl zur Gänze für Veranstaltungen des Studienganges inklusiv Prak-
tika als auch für die Vorbereitung auf Prüfungen, sowie für die Erstellung der Doktor-, Diplom- oder Abschluss-
arbeit des Studiengangs in Anspruch genommen werden kann.  
 
Im Falle der Vorbereitung auf Prüfungen sowie für die Erstellung der Doktor-, Diplom- oder Abschlussarbeit 
des Studiengangs kann der Bildungsurlaub entweder im Ausmaß von zwei Wochen (in höchstens 2 Ab- 
schnitten) oder in einem einzigen Abschnitt, im Ausmaß der effektiv gewährten Stunden an Bildungsurlaub 
beansprucht werden.  
 
Die Stunden für den Bildungsurlaub für den lehrbefähigenden Lehrgang der Klassenlehrpersonen („Q-Modell“) 
und jene für das 2. Jahr des lehrbefähigenden Lehrganges für die Sekundarstufe wurden auf 20 bzw. 22 
Stunden bei Vollzeit (= Unterrichtsverpflichtung für eine Woche) reduziert. Es wird empfohlen, diese am Stück 
zu beanspruchen. 
 
Sofern Lehrpersonen den Bildungsurlaub nicht in Anspruch nehmen, bitten wir um sofortige Mitteilung an 
das Postfach Bildungsverwaltung@provinz.bz.it. 
 
Nur im Falle des schriftlichen Verzichts auf den gesamten Bildungsurlaub, gilt dieser als nicht beansprucht 
und wird nicht für die Berechnung der zulässigen sechs Schuljahre dazugerechnet. 
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Sie werden ersucht, die Lehrpersonen zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Der Abteilungsdirektor 

Stephan Tschigg 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
 
Anlage: 

 Dekret Nr. 18891/2022, betreffend „Bezahlter Bildungsurlaub im Sinne des Dezentralen 
Landeskollektivvertrages vom 05.08.2021 – Veröffentlichung der endgültigen Ranglisten und 
Gewährung des bezahlten Bildungsurlaubes für das Schuljahr 2022/2023“ 


		2022-10-13T13:19:32+0000
	Stephan Tschigg




